
Das humanitäre Völkerrecht schützt Zivilpersonen in bewaff neten Konfl ikten. Hierzu müssen zum Beispiel Konfl ikt-
parteien zwischen militärischen Zielen und zivilen Objekten unterscheiden. Direkte Angriff e gegen die Zivilbevölke-
rung und zivile Objekte sind verboten. drk.de/hvr
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Völkerrecht

Auch im Krieg gibt es Regeln!
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